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vorgegebenen Muster sind dazu nur die Spalten 
„Projektierungsbilanz des Planjahres“ für die .

Lfd. Nr. 1 Projektierungsbedarf (in 1 000 Std.) 
Lfd. Nr. 2 Projektierungsaufkommen 

(in 1 000 Std.)
Lfd. Nr. 3 Bilanzergebnis (Mehrkapazitäten 

bzw. Fehlkapazitäten)
anzugeben.
Fehlkapazitäten sind für zentralgeplante Vorhaben 
je Vorhaben auszuweisen. Ursachen und Lösungs
möglichkeiten sind in der Planbegründung anzu
geben.

b) Die für die Bilanzierung der Spezialprojektierungs
leistungen für
• Meß-, Steuer- und Regeltechnik
• Elektrotechnische Anlagen
• Rohrleitungen und Isolierungen"
• Bau
zuständigen Ministerien für Elektrotechnik und 
Elektronik, für Schwermaschinen- und Anlagenbau 
und für Bauwesen haben gemäß Ziff. 7.7. Abs. 6 
(S. 110) der Planungsordnung bei der Bilanzierung 
dieser Spezialprojektierungsleistungen auch die Spe
zialprojektierungskapazitäten außerhalb des eigenen 
Verantwortungsbereiches in ihre Bilanzen mit ein
zubeziehen.
Für die Anmeldung des Projektierungsbedarfs für 
bautechnische Projektierungsleistungen durch die 
Investitionsauftraggeber gemäß den Ziffern 7.5. und
7.6. (S. 109) der Planungsordnung ist der Vor
druck 008047 anzuwenden.
Die Bilanzierung der bautechnischen Projektierung 
ist nach der vom Ministerium für Bauwesen heraus
gegebenen „Richtlinie vom 30. April 19778 zur Mel
dung des bautechnischen Projektierungsaufkommens 
der investierenden Zweige an die zuständigen Bi
lanzorgane des Bauwesens“ vorzunehmen.

6.3. Zu Teil I Abschn. 4 Ziff. 5. Abs. 3 (S. 104):
Der Nachweis der Bestätigung der Aufgabenstellung ist 
auf der Rückseite des Vordruckes 0723 zu führen. Dazu 
sind in dem freien Feld des Vordruckes anzugeben
— Termin der Bestätigung der Aufgabenstellung und
— bestätigendes Organ.

6.4. Zu Teil I Absehn. 4 Ziff. 6.2. (S. 105):
Die Industrieministerien und die ihnen unterstellten 
WB, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen (mit 
Ausnahme der Betriebe, die in reduziertem Umfang 
planen) haben die Verwendung ihrer Investitionen
(Kennziffer 0401) auf dem Vordruck 0725 bzw. '9209 zu
sätzlich zu den Kennziffern 0404 bis 0406 nach folgender 
Gliederung auszuweisen:
a) Erneuerung (Kennziffer 0471)
b) Erweiterung (Kennziffer 0472)
c) Neubau (Kennziffer 0473)
Dabei ist von folgender Definition auszugehen:
a) Erneuerung:

Investitionen in vorhandenen Betrieben und Einrich
tungen zur betrieblichen Rationalisierung durch Mo
dernisierung und technische Neuausrüstung gegebe
nenfalls in Verbindung mit Um- und Ausbau bzw. 
Anbau zur Komplettierung vorhandener Gebäude 
und baulicher Anlagen. Dazu gehören auch Ersatz
investitionen rohstoffgewinnender Betriebe zum Ab
bau von Lagerstätten an geologisch bedingten neuen 
Standorten sowie Investitionen zum Ersatz von Ka
pazitäten gleicher Leistungsfähigkeit. Durch die Er
neuerung verringert sich die Anzahl der Arbeits
plätze bzw. bleibt gleich.

7 Zu beziehen beim Vordruckverlag Freiberg, Absatzaußenstelle 
Dresden, 8023 Dresden, Leipziger Str. 112.

8 Die Richtlinie wurde den BetrofEenen direkt übergeben.

b) Erweiterung:
Investitionen in vorhandenen Betrieben und Einrich
tungen zur Erweiterung der Kapazitäten durch 
komplexe Rekonstruktion und Errichtung neuer An
lagen oder Teile von Anlagen. Mit Erweiterungs
investitionen ist die Schaffung zusätzlicher Arbeits
plätze verbunden.

c) Neubau:
Investitionen zur Schaffung neuer Kapazitäten durch 
Neubau von Betrieben, Betriebsteilen und Einrich
tungen an neuen Standorten bzw. auf dem angren
zenden Gelände bestehender Betriebe. Mit einem 
Neubau ist die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze 
verbunden.

Alle Investitionen sind bei der Planung und Abrechnung 
in eine der genannten Kategorien einzuordnen.
Bei dem Ausweis der Verwendung der Investitionen ist 
zu beachten:
— Hauptkriterium für die Zuordnung einer Investition 

ist die Auswirkung der Investition auf die Anzahl 
der Arbeitsplätze. Weiteres Kriterium für die Zu
ordnung innerhalb der Kategorien b und c ist der 
Standort.

— Die Zuordnung erfolgt grundsätzlich vom Standpunkt 
des investierenden Betriebes. Eine Zuordnung vom 
überbetrieblichen Standpunkt ist dann zulässig, 
wenn es sich um eine Investition handelt, die sich 
unmittelbar auf die Anzahl der Arbeitsplätze meh
rerer Betriebe bzw. Betriebsteile mit gleichem Ein
zugsgebiet der Arbeitskräfte auswirkt.

— Investitionen, die zur Schaffung von Grundfonds 
ohne Arbeitsplätze führen, sind entsprechend ihrem 
Charakter — Erneuerung, Erweiterung oder Neu
bau — einer dieser Kategorien zuzuordnen.

6.5. Zu Teil I Abschn. 4 Ziff. 6 (S. 104):
Die Einreichung der Titellisten für die zentralgeplanten 
Investitionsvorhaben erfolgt auf der Grundlage der mit 
dem Fünfjahrplan 1976—1980 bestätigten Fortführungs
vorhaben für das Planjahr 1978 im Rahmen der mit 
den staatlichen Aufgaben 1978 vorgegebenen materiellen 
Fonds. Darüber hinaus können im Rahmen der staat
lichen Aufgaben 1978 Neubeginne als zentralgeplante 
Vorhaben vorgeschlagen werden, deren Notwendigkeit 
bei Einreichung der Titellisten gesondert zu verteidigen 
ist.

6.6. Zu Teil I Abschn. 4 Ziff. 10 (S. 116):
Durch die Minister und Leiter anderer zentraler Staats
organe ist gleichzeitig mit der Einreichung der Titel
listen für zentralgeplante Vorhaben (Nr. 1 bis 3 der 
Übersicht) in Auswertung der Erfurter Erfahrungen pro 
Bezirk auf Vordruck 9201 ein Vorschlag an die Staatliche 
Plankommission einzureichen über die Rang- und Rei
henfolge der weiteren Investitionsvorhaben (Nr. 4 bis 9 
der Übersicht), auf die die Bauproduktion im Rahmen 
der staatlichen Aufgabe Bauanteil der Investitionen pro 
Bezirk und unter Berücksichtigung der Bilanzanteile für 
Ausrüstungen konzentriert werden soll.
Im Vordruck 9201 sind anzugeben:
Spalte 1 Rang- und Reihenfolgenummer
Spalte 2 Titel des Vorhabens
Spalte 3 Vorhabennummer
Punkt 2 wird in Punkt 2 Buchst, а verändert.
Neu auf genommen wird:

in Spalte 1: •
„2 b) Vorhaben zur Errichtung, Erweiterung bzw. Re
konstruktion von Forschungs- und Entwicklungsstel
len, für die staatliche Aufgaben übergeben wurden“

in Spalte 2:
„Betriebe, Kombinate, Einrichtungen“


